
 
 

Industrie- und Handelskammer des Saarlandes  1/6 
Postanschrift: IHK Saarland  66104 Saarbrücken  Büroanschrift: Franz-Josef-Röder-Straße 9  66119 Saarbrücken 

Tel. 06 81/95 20-0  Fax 06 81/95 20-888  E-Mail: info@saarland.ihk.de  Internet: www.saarland.ihk.de 
 

 
WETTBEWERBSRECHT – W16 
 
 
Stand: August 2025 
 
 

 Ihr Ansprechpartner 

Ass. iur. Kim Pleines 

E-Mail 

kim.pleines@saarland.ihk.de  

Tel. 

(0681) 9520-640 

Fax 

(0681) 9520-690 

 

 

Schwarze Liste des UWG 

 
Jeder Unternehmer muss für sich und sein Geschäft werben. Nicht jede Werbung ist 
erlaubt. Die „Schwarze Liste“ nennt Werbeformen, die verboten sind. Sie ist ein Anhang 
zu § 3 Abs. 3 UWG. In ihr werden über 30 Tatbestände unlauteren Verhaltens aufgelis-
tet, die in jedem Fall unlauter und damit abmahnbar sind. 
 
 

Die „Schwarze Liste“ 
 
Unzulässige geschäftliche Handlungen sind nach der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG: 

 

„Sich mit fremden Federn schmücken“ 

1. die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhal-
tenskodexes zu gehören 

2. die unerlaubte Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnli-
chem ohne die erforderliche Genehmigung 

Beispiele: Bio-Siegel, „Blauer Engel“ 

3. die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen 
Stelle gebilligt 

4. die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche 
Handlung oder eine Ware oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder priva-
ten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden, oder die unwahre Angabe, den 
Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung werde entsprochen 

Beispiel: „Öffentlich anerkannt / staatlich anerkannt / staatlich genehmigt" 
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„Versprechen, die man nicht halten kann“ 

5. Waren- oder Dienstleistungsangebote zu einem bestimmten Preis, wenn der Unter-
nehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme hat, er 
werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen 
für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis 
bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (Lockangebote). Ist die Bevorratung kür-
zer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuweisen. 

 
„Versprechen, die man nicht halten will“ 

6. Waren- oder Dienstleistungsangebote zu einem bestimmten Preis, wenn der Unter-
nehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung 
abzusetzen, etwas Fehlerhaftes vorführt oder sich weigert zu zeigen, was er bewor-
ben hat, oder sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder die beworbene 
Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen 

 
„Verbraucher unter Zeitdruck setzen“ 

7. die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder 
zu bestimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um 
den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, 
ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich aufgrund von Informationen zu ent-
scheiden 

Beispiele: „Nur heute“, „Heute und dann nie wieder“ 
 

„Verbraucher Schachmatt setzen“ 

8. Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Ver-
handlungen vor dem Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ur-
sprünglich verwendete Sprache nicht Amtssprache desjenigen Mitgliedstaats der 
EU ist, in dem der Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Verbrau-
cher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass diese Leis-
tungen in einer anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht werden 

Beispiel: Nach Vertragsabschluss alles nur noch auf Englisch, ohne den Kun-
den darüber aufzuklären. 

 
„Verbraucher täuschen“ 

9. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware 
oder Dienstleistung sei verkehrsfähig 

Beispiele: Raubkopie eines Buches, gefälschtes Lacoste-Hemd, Lebensmittel 
ohne MHD 
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„Mit Selbstverständlichkeiten werben“ 

10. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich 
bestehende Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar 
 

Beispiele: „Zwei Jahre Gewährleistung auf Neuwaren“, „Versicherter 
Versand“ im B2C-Bereich 
 

„Getarnte Werbung“ 

11. der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der 
Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus 
der Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt 

 
„Verdeckte Werbung in Suchergebnissen“ 

11a. die Anzeige von Suchergebnissen aufgrund der Online-Suchanfrage eines Ver-
brauchers, ohne dass etwaige bezahlte Werbung oder spezielle Zahlungen, die da-
zu dienen, ein höheres Ranking der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen im 
Rahmen der Suchergebnisse zu erreichen, eindeutig offengelegt werden 

 
„Angstwerbung“ 

12. unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit 
des Verbrauchers oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware 
nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt; 

 
„Trittbrettfahren“ 

13. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines 
Mitbewerbers ähnlich ist, wenn in der Absicht geworben wird, über die betriebliche 
Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen 

 
„Schneeball- oder Pyramidensysteme“ 

14. die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförde-
rung, das den Eindruck vermittelt, eine Vergütung allein oder zumindest hauptsäch-
lich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System zu erlangen 

 
„Unwahrheiten, Übertreibungen und Ungenauigkeiten“ 

15. die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben 
oder seine Geschäftsräume verlegen 

 
16. die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Ge-

winnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen; 
 

Beispiel: „astrologische Berechnung der persönlichen Lotto-Gewinntage“ 
 

17. die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, Funktions-
störungen oder Missbildungen heilen; 
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„Aggressive Geschäftspraktiken“ 

18. Eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den 
Verbraucher dazu zu bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günsti-
gen Bedingungen als den allgemeinen Marktbedingungen abzunehmen oder in An-
spruch zu nehmen 

Beispiel: „Made in Germany“, „wir produzieren in Deutschland“ obwohl 
dies nicht zutrifft. 
 

19. das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aus-
sicht gestellten Preise noch ein angemessenes Äquivalent vergeben werden 

 
20. das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis", „umsonst", „kostenfrei" 

oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für 
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Waren- oder Dienstleis-
tungsangebot oder für die Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruch-
nahme der Dienstleistung unvermeidbar sind 

Beispiel: Beispiel: „3 bekommen, 2 zahlen“, wenn Preis vorher erhöht wurde. 
 

21. die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, 
wenn damit der unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder 
Dienstleistung sei bereits bestellt; 

Beispiel: Adressbuch- und Aboschwindel 
 

22. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unter-
nehmer sei Verbraucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewer-
bes oder Berufs tätig; 

Beispiel: Viele eBay-Händler sind wegen des Umfangs ihrer Tätigkeit als ge-
werblich tätig einzustufen. 
 

23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im 
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union als dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein 
Kundendienst verfügbar; 

 
23a. der Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen an Verbraucher, wenn 

der Unternehmer diese Eintrittskarten unter Verwendung solcher automatisierter 
Verfahren erworben hat, die dazu dienen, Beschränkungen zu umgehen in Bezug 
auf die Zahl der von einer Person zu erwerbenden Eintrittskarten oder in Bezug auf 
andere für den Verkauf der Eintrittskarten geltende Regeln 

 
23b. die Behauptung, dass Bewertungen einer Ware oder Dienstleistung von solchen 

Verbrauchern stammen, die diese Ware oder Dienstleistung tatsächlich erworben 
oder genutzt haben, ohne dass angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen 
zur Überprüfung ergriffen wurden, ob die Bewertungen tatsächlich von solchen Ver-
brauchern stammen 
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23c. die Übermittlung oder Beauftragung gefälschter Bewertungen oder Empfehlungen 
von Verbrauchern sowie die falsche Darstellung von Bewertungen oder Empfehlun-
gen von Verbrauchern in sozialen Medien zu Zwecken der Verkaufsförderung; 

 
„Überrumpeln und Druck aufbauen“ 

24. das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten 
nicht ohne vorherigen Vertragsabschluss verlassen 

 
25. bei persönlichem Aufsuchen des Verbrauchers in dessen Wohnung die Nichtbeach-

tung seiner Aufforderung des Besuchten, die Wohnung zu verlassen oder nicht zu 
ihr zurückzukehren, es sei denn, der Besuch ist zur rechtmäßigen Durchsetzung ei-
ner vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt 
 

26. hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen des Verbrauchers mittels Telefonan-
rufen, unter Verwendung eines Faxgerätes, elektronischer Post oder sonstiger für 
den Fernabsatz geeigneter Mittel der kommerziellen Kommunikation, es sei denn, 
dieses Verhalten ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflich-
tung gerechtfertigt 

 
„Verbraucher auflaufen lassen“ 

27. Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen 
Rechte aus einem Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass 
von ihm bei der Geltendmachung eines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen ver-
langt wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder dass 
Schreiben zur Geltendmachung eines solchen Anspruchs systematisch nicht be-
antwortet werden; 

 
„Kinder, Kinder!“ 

28. die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die 
beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu 
nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen 

Beispiel: „Kinder, kommt heute zu uns ins Geschäft und erhaltet einen 
Schokoriegel gratis“ 

 
„Untergeschobene Waren und Dienstleistungen“ 

29. die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, aber gelieferter Waren oder er-
brachter Dienstleistungen oder eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbe-
wahrung nicht bestellter Waren 
 

„Mitleidstour“ 

30. Die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unter-
nehmers gefährdet sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht 
abnehme.  
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„Irreführung über Preis oder Gewinn“ 

31. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Ver-
braucher habe bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde 
durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil 
erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt oder die 
Möglichkeit, einen solchen Preis oder Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines 
Geldbetrags oder der Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird 
 

„unerbetener Besuch“  

32. bei einem im Rahmen eines unerbetenen Besuchs in der Wohnung eines Verbrau-
chers geschlossenen Vertrag die an den Verbraucher gerichtete Aufforderung zur 
Bezahlung der Ware oder Dienstleistung vor Ablauf des Tages des Vertragsschlus-
ses; dies gilt nicht, wenn der Verbraucher einen Betrag unter 50 Euro schuldet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann 
eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 


